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82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Text 

Ausschließung einzelner Personen von Lehranstalten. 

§ 9. (1) Bewohner von Ortschaften oder Häusern, in denen eine anzeigepflichtige Krankheit 
aufgetreten ist, können vom Besuche von Lehranstalten, Kindergärten und ähnlichen Anstalten 
ausgeschlossen werden. 

(2) Von der erfolgten Ausschließung ist die Leitung der Anstalt zu verständigen. 

(3) Für die Beobachtung dieses Verbotes sind sowohl die ausgeschlossenen Personen selbst, bei 
Unmündigen deren gesetzliche Vertreter, als auch die zur Überwachung des Besuches der Anstalt 
berufenen Organe derselben verantwortlich. 
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